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SCHREIBEN VOM AMMANN[ STABFUEHRER] UND RAT DER STADT ZUG AN

[LANDAMMANN UND LANDRAT VON] URI

"Nachdem uns ein Schryben ^ under allerjüngst Zuo Baden an der Jahrrechnung ge-

wessten herren Abgesandten der 12 Orthen [XIII ausg . ZG] Namen ingelanget,

Welches der herren [Johann Peter und Karl Emanuel von ] Rollen Von Ury sonder¬

bare clegten anträffendt denn in unser Jurisdiction Zuo Cham Ligenden Leweren-

hoff (So von wylandt [ 1620 ] unserm Stathaltern Paulo Bengkh säligen crafft des

Ewigen Zugrechtens an sich zogen worden ) Nebent Vilen unnötigen Umbstenden be¬

griff en 3 und in der Substanz beschliesslichen Zuo Verstahn geben 3 das wihr

verschaffen solten 3 das gesagte herren Rollen in dem hoff Leüwern undt Zuoge-

hört 3 Nebent abstattung Zins und costens in integrum restituiert 3 oder umb Jhr

habende praetention Zins und anders mit vernüeglichen bezallungen unclagbar

gemacht werden söllen 3 und so das nit bis uf könfftig Martini dis Lauffenden

Jahrs bescheche , das vorgedachte Abgesandte albereit bewilliget habendt 3 den

herren Rollen Zuo bezüchung Jhres ustandts in Jhrer herren undt Obern abson¬

derlich , undt gemein Landten [ Gemeine Herrschaften ] . . . die Arresten begärter-

massen anzuoleggen 3 So habendt wihr uns Zuovorderst ob einem solchen Ungewohn¬

ten und bethreuwlichen Jnhalt nit wenig entsezt 3 und Zwar darby dise gedanck-

hen gemacht 3 wo fehr einer us unser Statt Abgesandter [an obiger Jahrrechnung

wurde Stadt und Amt Zug von Beat Jakob Utiger von Baar und Ulrich Schön von

Menzingen vertreten ] under Augen sich mit Ordenlichem gägenbericht befunden

hätte 3 das man so wyth nit geschryten wäre , Jedoch ein solches by üch . . . un-

geandet als hiemit beschicht , nit Lassen können uf das einstheils der Vilicht

über uns undt die unserigen widerwärtig ergehende wahn undt Opinion hingenom¬

men , so danne Vermelte H. Rollen uf Vernere begäbenheiten Zuo der gebür an-

gewisen werden mögend.
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Dan wye wyr in allen unserer Judicatur anhängigen Sachen uns der handhabung

der gereehtigkeit Zuo beflissen schuldig wüssendt , also hand wir . . . ieder-

weylen allermuglichste bereitwilligkeit erzeigt 3 Jn meynung auch verners gägen

mänigklichen durch haltung gebürendt gericht undt Rechtens würkhlich Zuobewi-

sen . Ungeacht aber dass disere obangezogne strittigkeit Jren anfang vast vor

24 Jahren genommen : derzwüschendt Annis 1623 und 25 uf Vorhergangne Verkhun-

dung mehr dan gnuogsam gegebne Zeit undt ufschubs so wol des Zugs als des hoffs

Zallungen halber [ in Cham] rechtlich erörteret undt usgesprochen , darüber 1631
2

abermahlen [in Cham?] uf gnuogsame Citation hin unsere ratification [d . h . des

Zuger Stadtrates ] ervolget , dessen U. G. L. E . von Ury selbigen Jahrs Jm novembri

und der unsrigen darüber gethonen protestationen ordenlich verstendlich schrift¬

lich verstendiget worden . " Doch hätten die Herren von Roll sich da¬

mit nicht abfinden wollen , immer wieder Vorstösse unternommen "Und

vermitelst deren inzwüschendt absterbenden Jnteressierten persoyinen [ so Paul

Bengg und offenbar auch Konrad III . Zurlauben und als dessen Nachfolger Beat
3

II . Zurlauben gemeint ] Je Lenger Je mehrere Confusion und Unrichtigkeit

herauf beschworen . "Undt gebendt wihr euch zuo bedänkhen , ob by so beschaff¬

nen dingen man Ursach häbe 3 uns durch antreuwung der Arresten glychsam dahin

Zuobezwingen : als solten wihr den praetendenten richten 3 wye sye es vorge-

schryben . " In diesem Zusammenhang möchte man ihnen zu bedenken ge¬

ben , dass derartiges als schwerer Eingriff in die Souveränität

ihres Ortes zu betrachten wäre . Deshalb möchte man sie , Landammann

und Rat , bitten , "das wofehr sye die offtgedachte praetendenten nochmahlen

wider unser Jus Undt gereehtigkeit disere sach gägen den unserigen an frömbdes

Gericht vermitels der Arresten Zuo Züchen bedacht wärendt 3 Sy hievon abzuhal¬

ten , und sy nachmahlen für unseren Staab Jnnert dem vor könfftigen Martini

verinbährten Zil Zuo wysen . "

"Copfa SahAybinA An Un.y und an Andoxz ohAt mudntu mutancLii"

1 ) s . AH 8/102 2 ) vgl . AH 8/105
3) vgl . AH 32/9
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Kopie . Mit Dorsualnotiz von Beat II . Zurlauben. AH 8 , 250 - 251
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